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5,0 mg Uran je kg Oberboden 
aus.

Für die Uranaufnahme von 
Pflanzenkulturen aus den Bö-
den nennt das JKI der Bundes-
regierung zufolge außerdem 
einen mittleren Transferfaktor 
für oberirdische Pflanzenteile 
von 0,05, für Wurzeln hinge-
gen von deutlich über 1.
Die dadurch bedingten durch-
schnittlichen Gesamtentzüge 
von Uran aus den Böden 
durch landwirtschaftliche Pro-
duktion beziffert das JKI mit 
150 bis 350 mg Uran pro 
Hektar und Jahr.

In den Jahren 2001 bis 2003 
hatte das Bundesamt für 
Strahlenschutz (BfS) ein bun-
desweites Untersuchungspro-
gramm zur natürlichen Radio-
aktivität von Nahrungsmitteln 
durchgeführt und in den 320 
Proben unterschiedlicher Nah-
rungsmittel für Uran-
238/Uran-234 Meßwerte im 
Bereich von jeweils 0,001 bis 
0,020 Becquerel je Kilo-
gramm (Bq/kg) (entsprechend 
etwa 0,00008 bis 0,0016 Mil-
ligramm Uran je Kilogramm 
Nahrung) ermittelt. In den 
Proben von Kartoffeln und 
sonstigem Wurzelgemüse la-
gen die entsprechenden Meß-
werte bei 0,001 bis 0,005 
Bq/kg oder 0,00008 bis 
0,0004 Milligramm Uran je 
Kilogramm Nahrung und da-
mit tendenziell noch unterhalb 
der genannten Durchschnitts-
werte, berichtet die Bundesre-
gierung.

Natururan, so die Bundesre-
gierung in ihrer Antwort an 
die Grüne Bundestagsfraktion, 
setze sich aus den Isotopen U-
238, U-234 und U-235 zu-
sammen. Die Radioaktivitäts-
gehalte würden vor allem von 
U-238 und U-234 dominiert; 
massenmäßig spiele praktisch 
nur das U-238 eine Rolle. Die 
durch die Aufnahme von Uran 
aus Nahrungsmitteln verur-
sachte Strahlenexposition des 
Menschen betrage gegenüber 
der aus der Aufnahme anderer 
Radionuklide natürlichen Ur-
sprungs im Mittel lediglich 
etwa 1 Prozent.

Die tägliche Aufnahme von 
Uran aus Lebensmitteln (ohne 
Trinkwasser) beträgt den An-
gaben der Bundesregierung 
zufolge laut Weltgesundheits-
organisation (WHO) und 
Bundesinstitut für Risikobe-
wertung (BfR) maximal 4 Mi-
krogramm (µg) pro Tag und 
Person, was 20 Prozent der 
vom Umweltbundesamt 
(UBA) empfohlenen duldba-
ren Körperdosis von 20 µg pro 
Tag und Person oder 0,3 µg 
pro Kilogramm Körpermasse 
und Tag entspreche.

Bundestagsdrucksache 16/10968 
vom 05.01.2009, Uran in Phos-
phatdüngemitteln – Uran im 
Düngemittel-, Bodenschutz- und 
Wasserrecht. http://dip21.bundes
tag.de/dip21/btd/16/115/1611539.
pdf 

Verbraucherinformation

BfS bestimmt 
Uran im Trink-
wasser
Das Bundesamt für Strahlen-
schutz (BfS) bestimmte in ei-
ner repräsentativen Untersu-
chung bei circa 580 Wasser-
versorgungsanlagen die Ge-
halte an natürlicher Radioak-
tivität im deutschen Trinkwas-
ser. Besondere Beachtung lag 
auf der Uranbelastung (Strah-
lentelex berichtete). Die von 
2003 bis 2007 durchgeführten 
Beprobungen und Analysen 
lagen im Januar 2008 den zu-
ständigen Behörden vor und 
harren seitdem der Veröffent-
lichung. Gemittelte Ergeb-
nisse ließ die Bundesregierung 
in der Antwort auf die Kleine 
Anfrage der Grünen im Bun-
destag zum Thema „Uran in 
Phosphatdüngemitteln“ im Ja-
nuar 2009 veröffentlichen.

Dort heißt es, die „Spannwei-
ten sowie mittleren Werte für 
die untersuchten Radionuklide 
der natürlichen Zerfallsreihen“ 
betragen:
Uran-238: <0,0-350 mBq/l

Mittelwert: 5,6 mBq/l
Radium-226: <0,7-120 mBq/l

Mittelwert: 4,6 mBq/l

Radium-228: <0,7-320 mBq/l
Mittelwert: 3,2 mBq/l

Blei-210: <0,6-250 mBq/l
Mittelwert: 2,3 mBq/l

Polonium-210:<0,2-180mBq/l
Mittelwert: 1,4 mBq/l

Radon-222: <1,3-970 mBq/l
Mittelwert: 28,0 mBq/l

Kalium-40 wurde im Trink-
wasser nicht untersucht. Ins-
gesamt sei die Strahlenexpo-
sition durch Uran (U-238, U-
234) im Vergleich zu anderen 
Radionukliden im Trinkwas-
ser gering und mache 4 Pro-
zent aus. Ein ausführlicher 
Bericht müsse noch „abge-
stimmt“ werden.

Die Veröffentlichung der kon-
kreten Messergebnisse vom 
BfS zu Urangehalten im 
Trinkwasser lassen also noch 
immer auf sich warten – schon 
über ein Jahr! Auf dem Hin-
tergrund dessen, dass Uran ein 
radioaktiv und chemisch toxi-
sches Schwermetall ist, müs-
sen sowohl die chemische als 
auch die radioaktive Giftigkeit 
berücksichtigt werden. Der 
Urangehalt läßt sich messen, 
die Strahlenexposition wird 
kalkuliert. I.L.

Bundestagsdrucksache 16/10968 
vom 05.01.2009, Uran in Phos-
phatdüngemitteln – Uran im 
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tag.de/dip21/btd/16/115/1611539.
pdf 

Atomrecht

Zehnte Ände-
rung des 
Atomgesetzes
„Konjunkturpaket für 
Atomkonzerne“ – Kritik 
an Regelung für die 
Schachtanlage Asse II

Vor dem Hintergrund einer 
veränderten Sicherheitslage 
nach den Terroranschlägen in 
den USA, Madrid und London 
hatte die Bundesregierung ei-
nen Entwurf zur Änderung des 
Atomgesetzes (Bundestags-
drucksache 16/11609 vom 

15.01.2009) eingebracht. Das 
am 30. Januar 2009 vom Bun-
destag beschlossene Zehnte 
Gesetz zur Änderung des 
Atomgesetzes sieht vor, daß 
künftig alle Personen, die mit 
Genehmigungs-, Planfeststel-
lungs- oder Aufsichtsverfah-
ren nach dem Atomgesetz be-
traut sind, in Atomkraftwer-
ken oder mit radioaktiven 
Stoffen arbeiten, mit Hilfe von 
Polizei, Verfassungsschutz 
und der Stasiunterlagen-Be-
hörde auf ihre Zuverlässigkeit 
hin überprüft werden.

Außerdem wird mit der Geset-
zesänderung geregelt, daß so-
wohl für den Betrieb als auch 
für die Stilllegung der 
Schachtanlage Asse II bei 
Wolfenbüttel in Niedersach-
sen künftig die Vorschriften 
über Endlager des Bundes
gelten sollen. Das Kabinett 
hatte im November 2008 be-
schlossen, daß die Anlage 
nicht mehr vom Helmholtz 
Zentrum München, sondern 
seit Anfang 2009 vom Bun-
desamt für Strahlenschutz 
betrieben wird.

Angesichts der aktuellen 
Nachrichten zur akuten Ein-
sturzgefahr der mit Atommüll 
in unbekannter Art und Zu-
sammensetzung gefüllten 
Schachtanlage Asse und sich 
daraus ergebenden Freiset-
zungen von Radioaktivität in 
die Umwelt, wird diese Re-
gelung von Umweltverbänden 
und den Grünen als unzurei-
chend kritisiert.

Mit der beschlossenen Geset-
zesnovelle werde nun auch 
noch das Verursacherprinzip 
auf den Kopf gestellt, wird 
kritisiert. Etwa drei Viertel 
des strahlenden Mülls im 
Salzstock Asse II stamme aus 
den Atomkraftwerken von 
EnBW, Eon, RWE und Vat-
tenfall. Der Bund würde je-
doch alleine die Kosten von 
circa 2,5 Milliarden Euro 
übernehmen und die Verursa-
cher des Atommülls würden 
nicht zur Kasse gebeten. Der 
Bund für Umwelt und Natur-
schutz Deutschland (BUND) 
bezeichnet den gefaßten Be-
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schluß des Deutschen Bun-
destages als „Konjunkturpaket 
für Atomkonzerne“, der Ko-
sten für Betrieb und Schlie-
ßung des Atommülllagers 
Asse II in Niedersachen der 
Allgemeinheit aufbürdet. Der 
Fall Asse zeige nicht nur, wie 
gefährlich die Lagerung von 
Atommüll ist, sondern daß für 
die Risiken der Atomenergie 
im Zweifel der Steuerzahler 
aufkommen soll. Jahrzehnte-
lang hätten die Atomkraft-
werksbetreiber von der billi-
gen Entsorgungsmöglichkeit 
in die Asse profitiert, ohne da-
für die Verantwortung zu 
übernehmen. Das dürfe nicht 
im Nachhinein legalisiert wer-
den.

Robin Wood lehnte die No-
velle zum Atomgesetz in Sa-
chen Atommülllager Asse II 
strikt ab. Das stellte Thomas 
Erbe, Sprecher der Fach-
gruppe Energie von Robin 
Wood, am 20. Januar 2009 auf 
einer Pressekonferenz des 
„Asse II Koordinationskrei-
ses“ (A2K) in Hannover klar. 
Der A2K ist ein unabhängiger 
Zusammenschluß von Bür-
gerinitiativen, Vereinen und 
Personen aus der Region rund 
um die einst als Versuchsein-
richtung deklarierte Schacht-
anlage Asse II, in der rund 
126.000 Fässer mit angeblich 
schwach- und mittelradioakti-
vem, aber nicht eindeutig de-
klariertem Atommüll lagern. 
Erbe befürchtet, daß mit der 
Einfügung des Paragraphen 
57b ins Atomgesetz die Asse 
II atomrechtlich als Endlager 
definiert werden soll. Grund-
sätzlich sind für die Errich-
tung und den Betrieb eines 
Endlagers in Deutschland ein 
Planfeststellungsverfahren 
und ein Langzeitsicherheits-
nachweis erforderlich. Beides 
hat es bei der Asse jedoch 
nicht gegeben. Mit einem Fe-
derstrich sorge nun der Bun-
destag dafür, daß umfassende 
Beteiligungsrechte von Bürge-
rinnen und Bürgern ignoriert 
und Sicherheitsanforderungen 
an die Genehmigung eines 
Atommülllagers außer Kraft 
gesetzt werden, kritisiert Erbe. 

Dies könne dazu führen, daß 
der Atommüll – trotz aller Si-
cherheitsprobleme – endgültig 
in der Asse bleibt. Würde hin-
gegen das bislang geltende 
Atomrecht angewandt, wäre 
klar, daß die Asse als Endla-
ger nicht zulässig wäre und 
der dortige Atommüll wieder 
herausgeholt werden müßte.

Lesbos, 5. - 6. Mai 2009

ECRR-Tagung
Für den 5. und 6. Mai 2009 
lädt das European Committee 
on Radiation Risk (ECRR) 
gemeinsam mit dem Umwelt-
Department der Universität 
von Aegean zu einer interna-
tionalen Konferenz nach Mo-
lyvos (Mithymna) auf der 
griechischen Insel Lesbos. Die 
Veranstaltung unter dem Titel 
„Kritiken und Weiterent-
wicklungen in der Einschät-
zung des Strahlenrisikos“ wird 
sich speziell kritisch mit den 
von der Internationalen Strah-
lenschutzkommission ICRP 
und dem BEIR VII-Komitee 
der USA propagierten Risi-
komodellen befassen. Im Ja-
nuar 2003 hatte die ECRR, 
wie seinerzeit berichtet, zur 
besseren Beschreibung und 
Abschätzung der gesundheitli-
chen Auswirkungen von Nied-
rigdosisstrahlung ein neues 
Dosismodell vorgestellt und 
Strahlenschutzempfehlungen 
gegeben. Der in Englisch er-
schienene Report ECRR 2003 
(ISBN 1-897761-24-4, Green 
Audit Press, UK, £ 45,00, 
www.euradcom.org) ist in-
zwischen auch ins Russische, 
Französische, Spanische und 
Japanische übersetzt worden. 
Angebote für Tagungsbeiträge 
(Abstracts bis 400 Worte) 
werden erbeten bis zum 2. 
März 2009 an Prof. Chris 
Busby, Scientific Secretary, 
ECRR, Green Audit, Castle 
Cottage, Sea View Place, 
Aberystwyth, SY23 1DZ,
Phone: +44 1970-630215 oder 
vorzugsweise per email: 
m3greenaudit@gmail.com. 
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